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1. Kapitel

Einführung

A. Korruption als gesundheitsrechtliches Problem

Das Strafgesetzbuch kam viele Jahre ohne eine Regelung zur Strafbarkeit der 
Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen aus. Erst im Jahr 2012 gab 
eine Entscheidung des Großen Strafsenats Anstoß, entsprechende Verhaltens-
weisen in §§ 299a, b StGB gesondert unter Strafe zu stellen. Hintergrund war die 
Feststellung des Senats, dass niedergelassene Vertragsärzte1 bei der Wahrnehmung 
der ihnen übertragenen Aufgaben (§ 73 Abs. 7 SGB V) weder als Amtsträger im 
Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 2 lit. c, §§ 331 ff. StGB noch als Beauftragte der Kran-
kenkassen im Sinne von § 299 StGB anzusehen seien.2 Diese sind daher nicht vom 
Tatbestand der Bestechlichkeit in § 299 StGB oder der Vorteilsannahme in § 331 
StGB erfasst. Der BGH wies in seiner Entscheidung nachdrücklich darauf hin, dass 
„Missständen, die – allem Anschein nach – gravierende finanzielle Belastungen 
des Gesundheitssystems zur Folge haben, mit Mitteln des Strafrechts effektiv ent-
gegenzutreten“ sei.3 Dem hat sich der Gesetzgeber angenommen und das Gesetz 
zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen4 auf den Weg gebracht, 
das am 04. 06. 2016 in Kraft getreten ist. Das neue Gesetz hat jedoch nicht dazu 
geführt, dass unter die langjährige Debatte um die Strafbarkeit von Korruption 
im Gesundheitswesen ein Schlussstrich gezogen wurde. Vielmehr haben die neuen 
Straftatbestände im Hinblick auf die vielgestaltige Praxis im Gesundheitswesen 
zahlreiche neue Fragestellungen mit sich gebracht. Auch heute, fünf Jahre nach 
Inkrafttreten der Normen, sind noch immer zahlreiche rechtliche und tatsächliche 
Themen im Umgang mit den gesetzlichen Regelungen ungeklärt. Im Fokus steht 
dabei die Frage, wo die Grenzen zwischen erlaubter, teilweise gesetzlich sogar 
ausdrücklich gewollter Kooperation und strafrechtlich relevanter Korruption ver-
laufen. Der Gesundheitsmarkt in Deutschland ist in seinen Strukturen komplex 
und wird aufgrund der Tatsache, dass Innovation und Fortschritt in der Medizin 
schneller sind als die bürokratische Entwicklung rechtlicher Rahmenbedingun-
gen,5 maßgeblich durch Grauzonen bestimmt. Die Grenzen zwischen noch zu-
lässiger Kooperation und bereits strafbarer Korruption sind regelmäßig fließend. 

	 1	In der folgenden Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die 
männliche Form verwendet. Sie bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts.
	 2	BGHSt 57, 202 = NJW 2012, 2530 ff.
	 3	BGHSt 57, 202 = NJW 2012, 2530 (2535).
	 4	BGBl. 2016 I, S. 1254–1256.
	 5	Badle, medstra 2015, 2 (3).
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1. Kap.: Einführung﻿20

Bei zahlreichen gesundheitsrechtlichen Konstellationen ist daher unklar, ob die 
infrage stehenden Verhaltensweisen nach der neuen Rechtslage noch erlaubt oder 
bereits strafrechtlich relevant im Sinne der §§ 299a, b StGB sind. Ärztekammern 
und Berufsverbände sind bei der Aufklärung ihrer Mitglieder über die Vorschriften 
eher zurückhaltend.6 Auch fehlt es nach wie vor an aussagekräftigen Gerichtsent-
scheidungen und leitenden Positionierungen von Staatsanwaltschaften. Zahlreiche 
bestehende Rechtsfragen warten daher noch immer auf eine Bewertung durch die 
Praxis. Unter den Leistungserbringern im Gesundheitswesen herrscht aus diesem 
Grund eine erhebliche Verunsicherung über die rechtliche Zulässigkeit diverser 
Kooperationsformen.7 Diese hat dazu geführt, dass nunmehr sogar unstreitig le-
gale Zusammenarbeitsformen aus Furcht vor dem Korruptionsvorwurf entweder 
abgelehnt oder nur noch zurückhaltend gewählt werden.8 So haben zahlreiche 
Krankenhäuser als Reaktion auf das Antikorruptionsgesetz unterschiedslos sämt-
liche Verträge über die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten gekündigt.9 
Selbst Kooperationsverträge, die für die Patienten und die öffentliche Gesundheit 
von Vorteil sind, wurden teilweise eingeschränkt.10 Langjährig gewachsene Versor-
gungsformen sind zusammengebrochen, weil die Gefahr einer „Vorverurteilung“ 
durch Unkenntnis der wirklichen Gegebenheiten befürchtet wird.11

Die Einführung der Tatbestände der Bestechlichkeit und Bestechung im Ge-
sundheitswesen in §§ 299a, b StGB hat letztendlich mehr Fragen aufgeworfen als 
beantwortet wurden. Bei den betreffenden Risikogruppen besteht insoweit ein 
erheblicher Beratungsbedarf.12 Ziel der Arbeit ist es daher, die strafrechtlichen 
Grenzen der einzelnen Kooperationsformen neu zu vermessen und den Betroffenen 
Maßstäbe für die Zusammenarbeit an die Hand zu geben, um auf diesem Weg ein 
wenig Licht in das Dunkel der bestehenden Grauzonen zu bringen.

B. Gang der Untersuchung

Im folgenden Teil der Arbeit werden die Grundlagen hinsichtlich der Bedeu-
tung von Korruption und Kooperation für das Gesundheitswesen geschaffen. Das 
Phänomen der Korruption wird näher präzisiert und eine Begriffsdefinition he-
rausgearbeitet, die der weiteren Arbeit als Richtschnur dienen soll. Es wird dar-
gelegt, warum dem Gesundheitswesen eine besondere Anfälligkeit für korruptive 
Verhaltensweisen innewohnt und warum diese nicht nur strafwürdig, sondern 

	 6	Lange / Vollmar, CB 2018, 70 ff.
	 7	Vgl. Graalmann-Scherer, MedR 2017, 601.
	 8	Vgl. Sommer, MschrKrim 2018, 455 (461); Badle, medstra 2017, 1. 
	 9	Vgl. Lyck / Pätzold, Antikorruptionsgesetz im Gesundheitswesen, S. 14. 
	 10	Sommer, MschrKrim 2018, 455 (473).
	 11	Vgl. Bahner / Bechtler / Hartmannsgruber / Piltz / Schulz-Hillenbrand, medstra 2016, 343 
(344).
	 12	Schlund, NJW-Spezial 2016, 312.
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auch strafbedürftig sind. Die Analyse dient dazu, die kriminogene Struktur des 
Gesundheitswesens zu durchdringen und die vorhandenen Möglichkeiten konspi-
rativer Korruption aufzudecken. Daneben werden die Hintergründe der gleichsam 
bestehenden Notwendigkeit zur Zusammenarbeit im Gesundheitswesen darge-
legt. Die beiden gegensätzlichen Interessen der Kooperation und der Korruption 
werden schließlich in Beziehung zueinander gesetzt. Das sich hieraus ergebende 
Spannungsverhältnis zeigt die Bereiche auf, in denen sich die verschiedenen Zu-
sammenarbeitsformen im Gesundheitswesen bewegen.

Der sich anschließende Teil bezieht sich auf die der Korruptionsbekämpfung im 
Gesundheitswesen dienenden und insoweit im Fokus der Arbeit stehenden Normen 
der Bestechlichkeit und der Bestechung im Gesundheitswesen: §§ 299a, b StGB. 
Nach einem knappen historischen Abriss werden die Regelungen zunächst in den 
Gesamtkontext und die Entwicklung der Korruptionsbekämpfung eingeordnet. Ein 
besonderes Augenmerk liegt weiter auf der Bestimmung des geschützten Rechts-
guts, da dieses eine erhebliche Relevanz für die Auslegung der Tatbestände besitzt. 
Ein weiterer Schwerpunkt kommt sodann dem Aufbau und dem Inhalt der Tatbe-
stände zu. Diese werden einer kritischen Analyse unterzogen, im Rahmen derer 
die bestehenden dogmatischen Unsicherheiten aufgedeckt und einer praktikablen 
Lösung zugeführt werden. Ziel ist es, einen Beitrag zur Interpretation und Ausfül-
lung der Normen zu leisten. Gleichzeitig erfolgt eine konkrete Folgenbetrachtung 
der vorhandenen Schwachstellen für die Praxis.

Sodann werden die §§ 299a, b StGB in einem weiteren Teil auf die aus prak-
tischer Sicht relevantesten Zusammenarbeitsformen im Gesundheitswesen ange-
wendet. Im Mittelpunkt steht dabei die Kooperation zwischen Ärzten und anderen 
Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Diese teilt sich wiederum in diverse 
Unterformen der Zusammenarbeit auf. Konkret werden Kooperationen zwischen 
Ärzten, Ärzten und Krankenhäusern, Ärzten und Unternehmen, Ärzten und Apo-
thekern, Ärzten und Industrie, Ärzten und sonstigen Leistungserbringern sowie 
sonstige Formen der Zusammenarbeit mit Ärzten unterschieden. Die sich im Rah-
men der einzelnen Kooperationsformen stellenden individuellen Probleme bei der 
Anwendung und Auslegung der §§ 299a, b StGB werden jeweils erörtert und soweit 
möglich einer Lösung zugeführt. Korruptionsstrafrechtlich relevante Sachverhalte 
und Zusammenarbeitsformen werden auf diesem Wege identifiziert. Die Grenzen 
zwischen strafrechtlich relevanter Korruption und erwünschter Kooperation wer-
den hinsichtlich der einzelnen Kooperationsformen aufgezeigt und näher konkre-
tisiert. Auf diesem Wege ist es zugleich möglich, den betroffenen Risikogruppen 
die bestehenden Strafbarkeitsrisiken und damit Maßnahmen zur Vermeidung oder 
Reduktion dieser aufzuzeigen.

Der abschließende Teil fasst die wesentlichen Untersuchungsergebnisse zu-
sammen und nimmt die weitere Entwicklung der Bekämpfung von Korruption im 
Gesundheitswesen in den Blick.




